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Datenschutz in einem informatisierten Alltag

 

Alexander Ro§nagel ist seit 1993 Universit�tsprofes-
sor f�r �ffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Recht 
der Technik und des Umweltschutzes und seit 2003 
Vizepr�sident der Universit�t Kassel. Er ist Wissen-
schaftlicher Leiter der ãProjektgruppe verfassungsver-
tr�gliche Technikgestaltung (provet)Ò der Universit�t 
Kassel und Wissenschaftlicher Direktor des Instituts 
f�r Europ�isches Medienrecht (EMR) in Saarbr�cken. 
Seit 1988 ist er stellvertretender Richter des Staatsge-
richtshofs f�r das Land Baden-W�rttemberg. Er ber�t 
die deutsche Bundesregierung in vielen Fragen der 
Multimediagesetzgebung und des Datenschutzes, hat 

f�r diese unter anderem das Signaturgesetz und das Teledienstedatenschutzgesetz 
mit einem Gutachten vorbereitet, ein Gutachten zur Modernisierung des Daten-
schutzrechts und eine rechtliche Machbarkeitsstudie f�r einen digitalen Personal-
ausweis erstellt. Er ist Herausgeber des Kommentars zum Informations- und 
Kommunikationsdienste-Gesetz und Mediendienste-Staatsvertrag sowie des 
Handbuchs Datenschutzrecht.

 

Das bisherige Konzept des Datenschutzes wird in allen seinen 
Bestandteilen durch die Entwicklung zu einer allgegenw�rtigen 
Datenverarbeitung in Frage gestellt. Die un�bersehbar vielen 
Datenverarbeitungsvorg�nge im ãUbiquitous ComputingÒ werden von 
einer unbestimmten Vielzahl von verantwortlichen Stellen erbracht. Sie 
verhindern, dass die Instrumente des Datenschutzes greifen und seine 
Prinzipien umgesetzt werden k�nnen. Die geforderte Transparenz der 
Datenverarbeitung st�§t an subjektive und objektive Grenzen.

 

 

 

Die gew�nschte Selbstbestimmung f�hrt zu einer �berforderung aller 
Beteiligten. Die Zweckbindung der Datenverarbeitung widerspricht der 
Idee, den Menschen spontan, unbemerkt und auch in komplexen 
Situationen zu unterst�tzen. Ein Verbot der Datenhaltung auf Vorrat und 
der Grundsatz der Datensparsamkeit werden von dem Verlangen 
�berrollt, f�r den Nutzer Erinnerungsfunktionen f�r unvorhersehbare 
Zwecke zu bieten. Schlie§lich verlieren Mitwirkungs- und 
Korrekturrechte des Betroffenen wegen der Vielfalt und Komplexit�t der 
Datenverarbeitung an Durchsetzungsf�higkeit.

Gleichzeitig ist in einer solchen Welt informationelle Selbstbestimmung 
notwendiger denn je. Die Konzepte und Instrumente des Datenschutzes 
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m�ssen sich ver�ndern, um dieses Grundrecht auch in einer Welt allge-
genw�rtiger Datenverarbeitung noch wirksam sch�tzen zu k�nnen. 
Ansatzpunkte hierf�r sind ein verst�rkter Datenschutz durch Technik, der 
dem Betroffenen eine automatisierte Unterst�tzung bietet. Er bezieht sich 
vor allem auf Strukturen und Verfahren, die Technikhersteller und 
Systemgestalter st�rker in die Pßicht nehmen, arbeitet aber mehr mit 
Anreizen und Belohnungen statt mit Ge- und Verboten. Statt des �berfor-
derten Einzelnen �berpr�fen professionell arbeitende Institutionen die 
Einhaltung des Datenschutzes. 


